
Aufstellung des Bebauungsplans WB 104 „Am Emmersberg-Süd“ Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs.2 BauGB vom 26.06.2023 – 28.07.2023

Nr Nachbargemeinde Name
Ansprech-

partner

Akten-

zeichen
Datum STN

Eingang

STN

erneute

Beteili-

gung

endg.

STN
STN Behörde Abwägungsempfehlung

401 Stadt Zweibrücken Stadtplanung Keine Stellungnahme eingegangen.

402 Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land Keine Stellungnahme eingegangen.

403 Verbandsgemeindeverwaltung Rodalben Herr 

Mehrbreier

II/0-2.1/610-

13

05.07.2023 10.07.2023 Die  o.g.  Bauleitplanung  betrifft  weder  eigene

Planungen,  noch  Interessen  der  Verbandsgemeinde

Rodalben bzw. der ihr angehörigen Ortsgemeinden. Es

bestehen keinerlei Anregungen bzw. Bedenken hierzu.

Im  Hinblick  auf  den  erforderlichen  Umfang  und

Detaillierungsgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs.4

BauGB liegen uns keine Erkenntnisse vor.

Unabhängig  davon  möchten  wir  jedoch  darauf

hinweisen,  dass  die  Nutzungsschablone  von  den

textlichen  Festsetzungen  im  Hinblick  auf  die  GFZ,

Dachform  und  Dachneigung  abweicht,  vgl.  hierzu

bauordnungsrechtliche Festsetzungen zu Ziffer 1 und 2.

Zum Entwurf des Bebauungplanes wird der 

Umweltbericht erstellt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Wir bedanken uns für den Hinweis. Die 

Nutzungsschablone wurde bereits korrigiert. 

404 Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Wallhalben Keine Stellungnahme eingegangen.

405 VG Zweibrücken Land Bauleitplanung Keine Stellungnahme eingegangen.
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